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Wasserverband Haldensleben 

Wirtschaftsplan
und Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes

des Wasserverbandes Haldensleben 
für das Wirtschaftsjahr 2020

Auf Grundlage des § 16 Absatz 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit des 
Landes Sachsen-Anhalt (GKG LSA) vom 26.02.1998 (GVBl. LSA 1998, S. 81), in der 
derzeit geltenden Fassung in Verbindung mit § 16 des Eigenbetriebsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (EigBG) vom 24.03.1997 (GVBl. LSA 1997, S. 446), in der derzeit gel-
tenden Fassung, der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 25.05.2012 (GVBl. LSA 
2012, S. 160), in der derzeit geltenden Fassung und dem Kom-munalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288) hat 
die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Haldensleben am 18.11.2019 den Wirt-
schaftsplan 2020 beschlossen.

1. Der Erfolgsplan 2020 wird   
 im Ertrag auf gesamt 14.299,00 €
 und im Aufwand auf gesamt 12.199,00 €
 festgesetzt. 
2. Der Vermögensplan 2020 wird 
in den Einnahmen auf gesamt  2.100,00 €
und in den Ausgaben auf gesamt 2.100,00 €
 festgesetzt.
3.  Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finan-
zierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf
  0,00 €
festgesetzt.
4. �Der�Betrag,�in�dessen�Höhe�Verpflichtungen�zu�Lasten�zukünftiger Wirtschaftsjahre 

im Rahmen des Vermögensplanes eingegangen werden dürfen, wird auf 
  0,00 €
festgesetzt.
5.  Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen 

Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
  0,00 €
 festgesetzt.
6. Eine Umlage gemäß § 11 der Verbandssatzung wird nicht erhoben.

Magdeburg, den 18.11.2019

Wasserverband Haldensleben

   
Thomas Schmette
Verbandsgeschäftsführer

Bekanntmachung:
1.  Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht.
2.  Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde mit Schreiben vom 14.01.2020 der Kom-

munalaufsicht des Landkreises Börde angezeigt. Er ist gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 
des GKG LSA vom 26.02.1998 in Verbindung mit Artikel 3 des KVG LSA vom 
17.06.2014 der Kommunalaufsicht des Landkreises Börde vorgelegt wurden. Ge-
nehmigungspflichtige�Bestandteile�wurden�nicht�festgesetzt.�Die�Prüfung�des�Wirt-
schaftsplanes durch den Landkreis Börde mit Aktenzeichen 30.10.52.07.WVHDL-
Wipl 2020 am 04.02.2020 hat keine Feststellungen ergeben, die einer öffentlichen 
Bekanntmachung und dem Vollzug des Beschlusses entgegenstehen.

3.  Der Wirtschaftsplan liegt vom 25.02.2020 bis 10.03.2020 zur Einsichtnahme in der 
Verbandsgemeinde Flechtingen, Lindenplatz 13/15 in 39345 Flechtingen und in der 
Gemeinde Hohe Börde, Bördestraße 8 in 39167 Irxleben zu den jeweiligen Dienst-
zeiten öffentlich aus.

Magdeburg, den 10.02.2020

   
T. Schmette
Verbandsgeschäftsführer 

Wasserverband Haldensleben
Amtliche Bekanntmachung des Wasserverbandes Haldensleben

Beschlussfassungen der Verbandsversammlung für den Wasserverband Haldensleben
Sitzung vom 13.11.2019
Beschluss-Nr.: VV 001/2019 -   Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlus-

ses für das Wirtschaftsjahr 2018 des Wasserverban-
des Haldensleben

Sitzung vom 18.11.2019
Beschluss-Nr.: VV 002/2019 -   Beschluss über die Behandlung des Jahresergebnis-

ses des Wirtschaftsjahres 2018 des Wasserverbandes 
Haldensleben

Sitzung vom 18.11.2019
Beschluss-Nr.: VV 003/2019 -   Beschluss über die Entlastung des Verbandsge-

schäftsführers des Wasserverbandes Haldensleben 
für das Wirtschaftsjahr 2018

Die Verbandsversammlung hat mit vorstehendem Beschluss die Entlastung des Ver-
bandsgeschäftsführers für den vorgelegten geprüften Jahresabschluss für das Wirt-
schaftsjahr 2018 beschlossen.

Bekanntmachungen
Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 einschließlich der Verwendung des Jahresergeb-

nisses,�das�Ergebnis�der�Prüfung�und�des�Lageberichtes�sowie�der�Feststellungsvermerk�
des Rechnungsprüfungsamtes über die Jahresabschlussprüfung werden hiermit bekannt 
gegeben.
Gleichzeitig liegen der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018 
in der Zeit vom 25.02.2020 – 10.03.2020 für jedermann zur Einsichtnahme in der Ver-
bandsgemeinde Flechtingen, Lindenplatz 13/15 in 39345 Flechtingen und in der Ein-
heitsgemeinde Hohe Börde, Bördestraße 8 in 39167 Irxleben zu den jeweiligen Dienst-
zeiten öffentlich aus.

   
Thomas Schmette
Verbandsgeschäftsführer

Auszug aus dem
„BERICHT

über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018
des Wasserverbandes Haldensleben

11. Schlussbemerkungen und Bestätigungsvermerk
Die�Prüfung�hat�zu�keinen�Einwendungen�geführt.�Somit�wird�mit�heutigem�Datum�der�
folgende uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt:
„Nach�dem�abschließenden�Ergebnis�der�Prüfung�des�Jahresabschlusses�zum�31.12.2018�
wird�durch�den�Prüfer�bestätigt,�dass�die�Buchführung�und�der�Jahresabschluss�des�Was-
serverbandes Haldensleben den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Der Jahresab-
schluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragssituation des Verbandes, mit der Einschränkung, dass sich der Jahresabschluss nur 
auf einen Teil der Verwaltungstätigkeit des Wasserverbandes bezieht. Der Lagebericht 
steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu 
Beanstandungen keinen Anlass.“
Haldensleben, 21.10.2019 Landkreis Börde
     Rechnungsprüfungsamt
      gez. Gallert  gez. Mages
�� � � � � Amtsleiterin� � Prüferin
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